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Jakob Duvans Katichizis (1890)
Dokument eines karaimischen Glaubens¬

bekenntnisses

von Tapani Harviainen*

Es ist unbestritten, dass die reformorientierte nationalistische Bewegung

unter den osteuropäischen türkisch-sprachigen Karäern im 19. und
20. Jahrhundert am Ende auch zum Entstehen einer neuen, eigenständigen

Religion gefuhrt hat, die üblicherweise Karaismus genannt wird.1

Darstellungen dieses karaimischen Glaubens sind dennoch nicht leicht
zu finden; das gilt insbesondere von solchen in westeuropäischen Sprachen.

Einer der dafür massgeblichen Faktoren sind die kommunistischen

Regimes, die über den grössten Zeitraum des 20. Jahrhunderts die
Diskussion und Veröffentlichung religiöser Themen verhindert haben.

Vor einer Reihe von Jahren schon hatte mein Freund, Professor

Henryk Jankowski, meine Aufmerksamkeit auf ein kleines Büchlein in
Russisch gelenkt, das von einem Jakob Benjaminovic Duvan stammt.
Das Buch trägt den Titel: KaTHX3HCb Ochobm KapanMcicaro 3aKOHa

(,katichizis - osnovy karaimskago zakona / Katechismiis - Grundlagen
des karaimischen Gesetzes)? Der Katichizis umfasst 107 + 12 Seiten
und ist 1890 in St. Petersburg gedruckt worden.3

*
Prof. Dr. Tapani Harviainen, University of Helsinki, Institute for Asian

and African Studies, Dept. of Semitic Studies, JP 59 (Unioninkatu 38 B), FIN

- 00014 Helsinki, Finland. - Aus dem Englischen übersetzt von Stefan
Schreiner (Tübingen).

1

Vgl. Tapani Harviainen, The Karaites in Contemporary Lithuania and
the Former USSR, in: Meira POLLIACK (ed.), Karaite Judaism. A Guide to its

History and Literary Sources, Leiden; Boston 2003 Handbook of Oriental
Studies - Handbuch der Orientalistik 1/73), S. 827-854, dort S. 838-842;
Lucjan Adamczuk / Halina Kobeckaité & Szymon Pilecki, Karaimi na
Litwie i w Polsce, Warszawa; Wilno 2003, S. 7-8.

2 Der hebräische Titel des Buches lautet: '"isf? löV? D'Nlpn m ,T10'' "ISO

rmaxm mn 'an x*ipo ua nniuVi.
3 Diese Art Bildungsliteratur ist von den osteuropäischen Karaimen (im

Unterschied zu und in Abgrenzung von den früheren arabischsprachigen
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Jakob (Jakov) Benjaminovic Duvan lebte von 1842 bis 1901. B. S.

Eljasevics (Eljaschewitschs) biografischem Handbuch zufolge
verbrachte Duvan die meiste Zeit seines Lebens in Evpatoria auf der Krim.
In seinen jungen Jahren arbeitete er sechs Jahre als Lehrer (7üVd) in
Odessa, später wirkte er als Lehrer der karaimischen Religion in St.

Petersburg.4 Auf dem Titelblatt des Katechismus ist weiter zu lesen,
dass Duvan für sein Buch die Zustimmung der Führung der karaimischen

Gemeinde bekommen hat (Ofloopeirs KapaiiMCKHMi. FaxaMOMt /
Odobren Karaimskim Gachamom).5 Auf dieser Grundlage ist das Buch
als Textbuch in karaimischen Schulen ebenso wie für den Hausgebrauch

empfohlen worden. Von daher können wir Duvans Katechismus
als für die am Ende des 19. Jahrhunderts von den Oberhäuptern der
karaimischen Gemeinden anerkannten Lehren betrachten. Hinsichtlich
der Verselbstständigung der Karaim in Osteuropa ist zu bedenken, dass

die Gründung des Karaimischen Geistlichen Konsistoriums (KapauMC-
Koe jJyxoBHoe npaBJieHne / Karaimskoe Duchovnoe Pravlenie) von
1837 die Anerkennung der religiösen (und ethnischen) Eigenständigkeit
der Karaim im Russischen Reich einschloss, und Bürgerrechte, die sie

den christlichen Untertanen in Russland rechtlich gleichstellten, ihnen
nicht später als 1863 gewährt wurden.6

Duvans Katechismus umfasst 10 Kapitel. Kapitel I enthält einleitende

Bemerkungen zum Thema Mensch, sein Stand (Ha3Haneme / nazna-
cenie) und seine Religion, das Entstehen der Religion, das Wissen von
Gott und den Propheten. Darauf folgt ein langes Kapitel (II) über die
Zehn Gebote. Die Heilige Schrift und die Bedeutung der Tora und ihre

ursprünglichen Sprachen sind Gegenstand der Kapitel III und IV,
gefolgt von einer Abhandlung über göttliche Vergeltung durch Lohn
und Strafe sowie den Messias (Kapitel V). Die Zehn Artikel des Glau-

Karäern werden sie hier Karaim genannt) im 19. und den ersten beiden
Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts in grossem Stil gedmckt worden; siehe dazu
die Bibliographie von Barry D. Waifish, Karaite Press and Printing, in: MEIRA
POLLIACK (ed.), Karaite Judaism, S. 925-962, dort S. 939-940.943.

4 B. S. Eljasevic, Karaimy, Bd. II, Teil 2, Moskva 1993 Materialy k
serii „Narody i kultury", Bd. 14), S. 49.

5 Auf Hebräisch lautet dort der Satz: unb D'öDnn t»X"i 'jsb min run nson
J1331 310 XXÖ31 x-ij?a.

6 Tapani Harviainen, The Karaites in Eastern Europe and the Crimea -
An Overview, in: Meira POLLIACK (ed.), Karaite Judaism, S. 633-655, dort S.

649-650.
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bens werden in Kapitel VI vorgestellt. Im folgenden Kapitel VII geht es

um die biblischen Ge- und Verbote. Themen des abschliessenden

letzten Teils des Buches sind die Gebete (VIII), der karaimische Kalender

(IX) und die jährlichen Fest- und Feiertage (X). Die gebräuchlichsten

Gebete sind in einem Anhang in Hebräisch und Russisch
abgedruckt. Die in den einzelnen Kapiteln gemachten Aussagen werden

jeweils durch zahlreiche Bibelzitate in Hebräisch und Russisch
untermauert.

Die Zehn Gebote werden von den heutigen Karaimen sehr häufig als

das Herzstück ihrer Religion bezeichnet; ähnlich wichtig sind ihnen die
Zehn Artikel des Glaubens.7 Aus diesem Grunde möchte ich mich in
meiner Darstellung von Duvans Katechismus auf dessen Auslegung der

Zehn Gebote und seine Wiedergabe der Zehn Artikel des Glaubens
beschränken. Ich hoffe, damit sowohl zu einer Wiederentdeckung von
Duvans Werk beizutragen, das gilt insbesondere für den westlichen

Sprachraum, als auch Anregungen für künftige Studien zur karaimischen

Religion zu geben. Wie oben bereits angemerkt, sind Duvans Ansichten,
der langen politischen Stagnation wegen, gleichsam neu und repräsentieren

eine zumindest halb-offizielle Position karaimischer Theologie.
Duvans Exposé der Zehn Gebote (Kap. II) enthält zugleich einen

Kommentar zu einem jedem von ihnen. So erklärt er, dass das Erste

Gebot (Ex 20,2) besagt, dass es ein höchstes Wesen, Gott genannt, gibt,
ein über alles erhabenes geistiges Wesen, das alles, was existiert,
geschaffen hat, das die vollkommensten Eigenschaften besitzt und die
Geschicke aller Geschöpfe lenkt. Darüber hinaus besagt dieses Gebot,

7 Z. B. Mariola Abkowicz, Glöwne zasady doktrynalne religii karaim-
skiej, in: Aleksander Dubinski & Eugeniusz Sliwka (eds.), Karaimi
(Materialy z sesju naukowej, III Pieniçznienskie spotkania z religiami),
Pieniçzno 1987 Materialy i Studia Ksiçzy Werbistow Nr. 32), S. 9-15;
Aleksander Dubinski, Caraimica - Prace karaimoznawcze, Warszawa
1994, S. 51-52; Haiina Kobeckaité, Lietuvos karaimai, Vilnius 1997, S. 17-18.
Zum eher hohen Stellenwert der Religion unter den Karaimen siehe Lucjan
Adamczuk, Wspôlczesne zycie Karaimôw na Litwie i w Polsce - raport z
badan etnosocjologicznych, in: Lucjan Adamczuk / Halina Kobeckaité &
SZYMON PlLECKI, Karaimi na Litwie i w Polsce, S. 29-88, dort S. 69-61; in
Kurzfassung DERS., Rodzina, kultura i religia w zyciu wspölczesnych
Karaimôw na Litwie i w Polsce, in: Problemy rozwoju turystyki wiejskiej na
Wilenszczyznie, Mazowszu i Podlasiu, Warszawa; Biala Waka 2005
Roczniki Katedry Nauk Humanistycznych Szkoly Glôwnej Gospodrastwa
Wiejskiego, Bd. 7), S. 43-45.
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dass Er der Eine Gott ist, ewig, unkörperlich, unveränderlich,
allgegenwärtig, allmächtig, allwissend, weise, gerecht (npaBocy^Hbiü /
pravosudnyj), heilig und vollkommen gut (Bceöjraroü / vseblcigoj).
Diese 14 Eigenschaften lassen sich aus einer Reihe biblischer Verse
(die aus allen Teilen der Bibel stammen) entnehmen, die in demselben
Abschnitt zitiert werden (siehe unten Anm. 8). Folglich gilt, „wenn wir
Ihm gefallen wollen, müssen wir Seine Eigenschaften nachahmen; vor
allem aber ist es an uns, Ihn zu furchten und zu lieben wegen all Seiner
Güte und Gnade gegen uns - einander zu lieben als die Geschöpfe und
Kinder eines Vaters" (vgl. Mal 2,10). Da Gott gnädig, bannherzig,
langmütig und von grosser Liebe und Treue erfüllt ist, „sind wir
verpflichtet, aufrichtig, gnädig und im Urteil gerecht zu sein sowie all das

zu suchen, was gut ist, und das Böse zu meiden".8

Das Zweite Gebot (Ex 20,3-6)9 ermahnt uns zu glauben, dass Gott
allein der Schöpfer und Erhalter der gesamten Schöpfung ist, und dass

Er allein es ist, an den wir unser Gebet zu richten haben und unser Herz
(eigentl.: Gefühle, uyBCTBa / cuvstva) dabei vor Ihm ausschütten. Es

verbietet uns, göttliche Verehrung irgendeinem Geschöpf zu erweisen,
uns irgendein Bild von unserem Gott zu machen oder Ihm irgendwelche

körperliche Eigenschaften zuzuschreiben. Ebenso verbietet es

jeglichen Aberglauben und Götzendienst, zum Beispiel den Glauben an

geheime Mächte oder an verschiedene Methoden, die Zukunft oder das

Geschick der Menschen vorherzusagen. Darüber hinaus lehrt uns dieses

Gebot, dass Gott alles Böse vergelten und alles Gute entsprechend
belohnen wird.10

8 Was hier von Gott gesagt worden ist, ist zahlreichen Bibelversen zu
entnehmen, die Duvan am Ende des Abschnitts auflistet: Gen 1,1; Jes 45,12; Dtn
6,4; 4,39; Ex 15,11; 1. Chr 17,20; Dtn 32,39; Jes 45,7; Dtn 32,40; Jes 44,6;
Dtn 4,15; Jes 46,5; Mal 3,6; 1. Sam 2,3; Ps 33,15; Prov 16,9; Jer 23,23-24; Ps

139,7;-12; Gen 17,1; Ps 33,6.9; 104,24; Jer 10,12; Dtn 32,4; Ps 9,9; Ijob 34,11-
12; Lev 19,2; Jes 6,3; Ex 34,6-7 und Ps 145,9.

9 Eine Anmerkung verweist auf das bekannte Dictum; „Denn Ich, der Herr,
dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an
den Kindern bis zur dritten und vierten Generation..." (Ex 20,5). Das hebräische

7p13 („heimsuchend") ist im Russischen mit vspominajuscij („erinnernd,
im Gedächtnis behaltend") wiedergegeben worden. Weiter heisst es dort:
„Wenn die Kinder wegen der Sünden der Väter bestraft würden, wäre dies

ungerecht. Dagegen spricht klar der Prophet Ezechiel: Ez 18,20". Das
Hinausschieben der Bestrafung gibt den Kindern die Möglichkeit zur Busse.

10 Diese Erklärung wird gestützt durch Dtn 4,15-16 und 18,10-11.
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Nach Duvans russischer Übersetzung verbietet das Dritte Gebot (Ex
20,7) den Namen Gottes unnütz auszusprechen (He npoH3Hocn / neproiz-
nosi); und im Kommentar erscheint der Aspekt der „nutz- und sinnlosen

Rede" an erster Stelle. Flüche unter Anrufung des Namens Gottes,
Blasphemie und falsche in seinem Namen geschworene Eide sind
ebenso Teil dieses Verbots. Der Name Gottes darf nur mit höchstem

Respekt und nur soweit ausgesprochen werden, als es nötig ist: im
Gebet, in der Bitte oder zum Segen. Mehr noch, das Dritte Gebot

verpflichtet uns, alle im Namen Gottes gegebenen Versprechen und
ebenso jedweden Eid und jedes vor Ihm abgelegte Gelübde zu erfüllen;
Aufrichtigkeit und Ehrfurcht im Gebet sind gleichfalls von diesem
Gebot gefordert.11

Das Vierte Gebot betrifft die Heiligkeit des Sabbats (Ex 20,8-11).
Der Sabbattag muss beachtet werden, keine Arbeit ist an diesem Tag
erlaubt. Im Gegenteil, er muss heilig gehalten und Gott geweiht werden.

Sein Name bedeutet „Tag der Ruhe", abgeleitet von der hebräischen

Wurzel rotP „aufhören" (nepecTaTb / perestat '), „ruhen" (ot/ibi-
xaTb / otdychat '), denn Gott schuf alles in sechs Tagen, am siebenten

Tag aber ruhte Er (nouant / pocil ') und hörte auf, irgendein Werk zu
tun (h nepecTanu ort bcmkoü paöoTbi / i perestai ot vsjakoj raboty).
Der Sabbat erinnert uns an die Erschaffung der Welt und den Schöpfer,
den Einen Gott, und beider, des Schöpfer und des Geschöpfs, soll am
Sabbat gedacht werden. Vorbehalten ist der Sabbattag daher für körperliche

Untätigkeit, Meditation, Studium der (religiösen) Lehre und
Gebet. Ausnahmslos ist jedwede Arbeit verboten. Im Falle unmittelbar
drohender Gefahr jedoch ist Arbeit erlaubt; wie beispielsweise in den

Tagen der Könige Israels Krieg erlaubt war, so ist es in unserer Zeit
erlaubt, einen „patriotischen Krieg zu führen" (Bee Boiiuy OTeueer-

BeHHyio / vesti vojnu otecestvennujü). Analog dazu ist jedwede Arbeit
erlaubt, wenn man anderen Gefahren ausgesetzt ist, zum Beispiel bei
Hochwasser oder Feuersbrunst, oder um in Zeiten grosser Not Hilfe zu
leisten. „Unsere Lehrer des Glaubens lehrten: 'Lebensgefahr verdrängt
den Sabbat'." Im gleichen Atemzug haben die Lehrer des Glaubens die

Beachtung des Sabbats eingeschärft: „Das Sabbatsgebot wiegt alle
anderen Gebote auf, lehrten sie. Der Sabbat soll gefeiert werden durch

längere Gebete als üblich und besonders durch solche, die zur Rezitation

am Sabbat verfasst worden sind. Auch ist es Pflicht, einen Abschnitt

11 Biblische Belege dafür sind Lev 24,16; 19,12 und Dtn 23,24.
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aus der Tora (ntlHD) sowie ein Kapitel aus den Propheten (musn) zu
lesen. Das Sabbatmahl soll von besserer Qualität sein als ein gewöhnliches

Mahl; auch soll man festliche Kleider tragen. Die Feier aller
anderen in der Bibel erwähnten Feiertage hat ihre Wurzel in diesem
Gebot.12

Das Fünfte Gebot (Ex 20,12) gebietet, dass Kinder ihre Eltern
lieben, ehren und respektvoll behandeln und ihnen gegenüber all das

tun, was aus diesen drei Imperativen resultiert. Dazu gehört: den Eltern
mit Ehrfurcht begegnen, ihnen gehorchen, sie ernähren, für ihr
Wohlergehen sorgen, ihren Willen erfüllen, sowohl zu ihren Lebzeiten als
auch nach ihrem Tod, ihren letzten Willen und Testament vollstrecken,
täglich um ihre Gesundheit und nach ihrem Tod für den Frieden ihrer
Seelen beten (ynoKoemn nxt .ayiim / upokoenii ich dusi, 13T). Die
Kinder sollen sich stets bemühen, sich ihrer Eltern würdig zu erweisen,
ihnen Freude bereiten, solange sie leben, und nach ihrem Tod „ihnen
ein gutes Gedächtnis bewahren" (cjiy^KHTt hmt. xopomeio iiaivonuro /
sluzit' im choroseju pamjat'ju). Das Wort 'Vater' in diesem Gebot
bezieht sich auch auf die Regierenden, die Vorgesetzten und Lehrer.
Von daher ist es (1) Pflicht, den Herrscher zu lieben und zu achten, sich
unter seinen Willen und Gesetz zu beugen, sie peinlich genau zu
erfüllen und ihm gegenüber mit Leib und Seele ergeben und loyal zu
sein; und ganz allgemein ist es (2) Pflicht, sich seinen Vorgesetzten
gegenüber, den Hütern von Recht und Ordnung, respektvoll und ergeben
zu verhalten. So ist von uns verlangt, unsere Vorgesetzten, Lehrer und
Ältesten insgesamt zu respektieren und ihnen gehorsam zu sein.13

Das Sechste Gebot, „du sollst nicht morden" (Ex 20,13), verbietet
zu töten, das heisst, sein eigenes oder das Leben eines anderen zu
nehmen. Wird jedoch einem anderen das Leben von Rechts wegen
genommen, ist der betreffende nicht ungesetzlich getötet worden. Dies
ist zum Beispiel der Fall, wenn ein Gericht einen Straftäter zum Tode
verurteilt oder in einem (internationalen) Krieg ein Feind getötet wird.
Überhaupt darf das Gebot nicht in einem engen, wörtlichen Sinne

genommen, sondern muss in einem weiteren Sinne verstanden werden:
Denn es schliesst nicht allein das Töten, sondern ebenso jedwedes

12
Jes 58,13-14 sind die beiden einzigen als Belege hierzu im Kommentar

angeführten Schriftverse.
13 Diese Erklärungen fussen auf Lev 19,3; Dtn 27,16; Prov 1,8; 24,21;

16,13 und Lev 19,32.
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Unrecht, Beleidigung, Erniedrigung in Wort oder Tat sowie die
Verursachung einer Schädigung des Nächsten in materieller oder moralischer
Hinsicht ein. Daher wird auch die Pflicht zur Hilfe und Unterstützung
des Nächsten in seiner Not aus diesem Gebot abgeleitet. Darüber hinaus
sind wir verpflichtet, Sterbenden und Armen Hilfe zu leisten, uns um
Witwen und mittellose Waisen zu kümmern, ihnen zu helfen und
Kranke zu versorgen. In gleicher Weise sind Mitgefühl und Mitleid
gegenüber dem Nächsten, menschlicher Umgang mit Tieren und die
Pflicht zur Bereitschaft, dem Feind zu vergeben und mit ihm Frieden zu
schliessen, in diesem Gebot enthalten. Ferner beruht auf dem Sechsten
Gebot die Pflicht zur Ehe zur rechten Zeit, denn jemand, der / die nicht
heiratet, tötet seinen / ihre Nachkommen, behauptet Duvan.14

Im Kommentar zum Siebenten Gebot, „begehe nicht Unzucht" (Ex
20,14), werden folgende drei Themen behandelt: Hurerei (ÖJiyflt / blud,
ni3T), Ehebruch (npejnoöoAhücTBO / preljubodejstvo, 1*1X3) und Inzest
(k'poBOCMhiJiei-ne / krovosmesenie, nviv). Hurerei meint intime
Beziehungen zwischen Mann und Frau ausserhalb der Ehe; Ehebruch betrifft
verheiratete Personen, die ihre eheliche Liebe gesetzwidrig anderen

schenken, und von Inzest ist die Rede, wenn nahe Verwandte sich in
einer eheähnlichen Verbindung vereinen. Wie kann man sich vor der
Gefahr schützen, vom rechten Weg abzukommen und eine dieser
Sünden zu begehen? Nach Duvan soll man sich von allem fern halten,
was unreine Gedanken ins Herz eindringen lassen kann, wie beispielsweise

frivole Gesänge, Tanz, üble Unterhaltung, unzüchtige Spiele und
Witze, schamlose Aufführungen und Lektüre von Büchern, die unreine
Liebe beschreiben. In ähnlicher Weise soll man alkoholische Getränke,
schlechte Gesellschaft, müssiges Alleinsein und das zur Schau stellen

derjenigen Körperteile meiden, die das Schamgefühl zu bedecken
gebietet.15

„Stiehl nicht", das Achte Gebot (Ex 20,15), verbietet jedwedes
Stehlen, Stehlen hier im weitesten Sinne verstanden. Sieben Verbote
lassen sich daraus herleiten: das Verbot von (1) Raub (rpaôeact / grabe!,

nV'n), das heisst, öffentlich eines anderen Menschen Eigentum mit
Gewalt an sich reissen; (2) Diebstahl (bopobctbo / vorovstvo, HTS), das

14 Die biblischen Belege für diese Auslegung sind: Lev 19,17.33.34; Dtn
15,7-10; 24,21; Ex 23,1; Dtn 25,4 und Prov 25,21. Keiner dieser Verse jedoch
handelt von der Ehe!

15 Die biblischen Belege dafür sind: Lev 20,10; Dtn 23,18; Lev 18,6 und
Prov 6,28.29.
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heisst, heimlich eines anderen Menschen Eigentum an sich reissen; (3)
Betrug (oÖMam, / obman, *7127), das heisst, sich durch Stehlen etwas

aneignen, was einem nicht gehört, beispielsweise durch Bezahlen mit
falscher Münze anstelle von echtem Geld oder schlechter anstelle von
guter Ware, durch Verwendung falscher Gewichte oder Masse, durch

Verheimlichung des eigenen Namens, um zu verhindern, Schulden
bezahlen zu müssen, durch Nichterfüllung von Letztem Willen oder

Testamenten, durch Verheimlichung von Diebstahl, was dem Opfer die

Möglichkeit der Wiedergutmachung nimmt; (4) durch Blasphemie, das

heisst, sich etwas anzueignen, was Gott gehört oder Teil seines Heiligtums

ist; (5) durch Bestechung (ms^ohmctbo / mzdoimstvo), die dann

stattfindet, wenn jemand Geld von einem Untergebenen oder Angeklagten

annimmt oder wenn jemand aus eigennützigen Gründen eine unverdiente

Beförderung oder Belohnung unterstützt, einen Schuldigen für
nicht schuldig und einen Unschuldigen für schuldig erklärt; (6) durch
Anmassung (TVHCHncTBO / tunejadstvo), die dann vorliegt, wenn jemand
Gehalt für eine Tätigkeit oder Lohn für eine Arbeit annimmt, die

Tätigkeit oder die Arbeit aber nicht geleistet hat; folglich stiehlt er das

Gehalt oder den Lohn, der ihm bezahlt wurde. Ein solcher Fall liegt
auch vor, wenn jemand seinen Lebensunterhalt durch Arbeit verdienen
kann, es aber dennoch vorzieht, auf Kosten der allgemeinen Wohlfahrtskasse

zu leben; (7) durch Wucher (jihxohmctbo / lichoimstvo), von dem
die Rede sein muss, wenn jemand aufgrund gewisser legaler Möglichkeiten

jemandes Eigentum und Dienstleistung für sich selbst in
Anspruch nimmt, um dabei Gerechtigkeit und Menschlichkeit verletzt, zum
Beispiel, wenn Geldleiher Schuldner exorbitant hohe Zinsen aufbürden
oder Landbesitzer ihre Leibeigenen mit unangemessenen Steuern oder
Frondiensten belasten. Dem gegenüber gelten die folgenden Tugenden
uneingeschränkt: (1) Uneigennützigkeit (6e3KopbiCTie / bezkorystie), (2)
Treue, (3) gerechtes Urteil, (4) gewissenhafte Pflichterfüllung und
Fleiss; alle Verstösse gegen diese Tugenden sind aufgrund des Achten
Gebotes verboten.16

Das Neunte Gebot verbietet falsches Zeugnis gegen seinen Nächsten

(Ex 20,16), und es verbietet ebenso jegliche Lüge. Der Begriff des

falschen Zeugnisses schliesst Meineid ein, sei es eine Falschaussage,
eine Klage oder Beschwerde. In gleicher Weise ist falsches Zeugnis

16 Duvan belegt diese Auslegung mit Lev 19,11.13; 19,35.36; Dtn 16,19
und 23,20.
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auch ausserhalb des Gerichtes (noacHoe CBn;rivrej7bCTRo tcpoivrb cyga /
loznoe svidetel'stvo krome suda; verboten; dies betrifft
Verleumdung einer Person in seiner / ihrer Abwesenheit oder grundlose
Beschuldigung in seiner / ihrer Gegenwart. Eine „weisse" Lüge, die
nicht als Verletzung eines anderen gemeint war, ist aus doppeltem
Grunde verboten: (1) Sie verträgt sich nicht mit der Liebe und dem
Respekt vor dem Nächsten und ist eines Menschen unwürdig. (2) Wenn
sich jemand Lügen in Fällen erlaubt, in denen dies kein Schaden für
seinen Nächsten, wohl aber Nutzen für sich selbst bringt, gewöhnt er
sich ans Lügen, und solche Lügen werden zur Gewohnheit.17

Das Zehnte Gebot (Ex 20,17) verbietet (1) nach etwas, das dem
Nächsten gehört, zu verlangen und gelüsten; (2) etwas, das dem Nächsten

gehört, zu begehren, denn das Begehren verführt einen Menschen zu
schlechten Taten und Laster; und (3) es verbietet, dem Nächsten das

Glück zu neiden. Die beste Methode, die unreinen Gelüste von sich zu
weisen, besteht darin, sich mit seinem Teil zu bescheiden, fleissig zu sein

und hart zu arbeiten, um mehr zu erreichen, und seine Eloffnung und
Vertrauen auf Gott zusetzen. Um diese Hoffnung zu stärken und das

Herz zu reinigen, ist es hilfreich, die Heilige Schrift und andere ethische

Bücher zu lesen. Schliesslich verlangt dieses Gebot Reinheit des Gedankens

und Zufriedenheit mit seinem Los.18

Am Ende gliedert Duvan die Gebote in zwei Kategorien, in die
Gebote 1 bis 4, die die Beziehung des Menschen zu Gott betreffen, und
die Gebote 5 bis 10, die das Verhältnis des Menschen sowohl zu seinen

Mitmenschen als auch zu sich selbst bestimmen.
Die Zehn Gebote sind von Gott in schriftlicher Form auf zwei

steinernen, beidseitig beschriebenen Tafeln gegeben worden, fünf
Gebote auf jeder. Die Tafeln werden „die Tafeln des Zeugnisses"
genannt, denn sie dienen als Zeugnis des zwischen Gott und seinem
Volk geschlossenen Bundes. Nach Duvan ergibt sich aus diesem Bund
als wichtige letzte Schlussfolgerung: Die Religion ist ein Bund
zwischen Gott und Mensch}9

17 Die biblischen Beleg dafür sind: Ex 23,7; Lev 19,16; 19,14; Sach 8,19;
8,16.17; Ps 101,5 und 101,7.

18 Die dazu angeführten biblischen Belege sind: Mi 2,1-2; Prov 16,8 und
26,22.

19 Bei dem hier Gesagten stützt sich Duvan auf folgende Bibelverse: Ex
34,28; 32,15; 24,7.8 und Dtn 29,3-14.
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In Kapitel VI (§ 24) legt Duvan auf Hebräisch und Russisch die Zehn
Artikel des Glaubens der Karaim dar. Wenn ähnliche Zusammenstellungen

auch seit dem 12. Jahrhundert vorgelegt worden sind,20 ist es
dennoch wert, sie hier in der Form wiederzugeben, in der jeder der Karaim
sie genau kennen und mit vollkommenem Glauben an sie glauben soll"
(S. 62). Diese Zehn Artikel (nnaxn Dpi? mt£>V) sind folgende, wobei die

Einleitung jedes Artikels „ich glaube mit vollkommenem Glauben" ^X
nahti? HTiaxa paxa) mit der der 13 Grundsätze des Mose b. Maimon
identisch ist, wie sie in der rabbanitischen Liturgie (re)zitiert werden:

Ich glaube mit vollkommenem Glauben,
(1) dass der Schöpfer - Sein Name sei gepriesen - Himmel und Erde

und alles, was in ihnen ist, aus dem Nichts (tot Huuero / iz nicego;
pXO) geschaffen hat.

(2) dass der Schöpfer kein Anfang und kein Ende hat, Er der Erste
und der Letzte ist, dass Er war, ist und wird sein.

(3) dass der Schöpfer nicht Seinesgleichen (wferb no/toöia / net

podobija; niOTba px) hat, Er absolut und in jeder Hinsicht Einer ist,
und es keine Einheit wie Seine Einheit gibt, Er kein Körper ist und
körperliche Eigenschaften für ihn nicht gelten.

(4) dass der Schöpfer unseren Lehrer Mose - Friede über ihn -
gesandt hat, und dass er [Mose] der Vater und grösste aller Propheten ist.

(5) dass durch Mose der Schöpfer die vollkommene Lehre (min)
gegeben hat, die jetzt in unseren Händen ist.

(6) dass jeder Sohn Israels, der an Gott und Seine Lehre (min)
glaubt, verpflichtet ist, die Sprache der Tora und ihre Erklärung (h ea
oouacHCHie / i eja ob'jasnenie; WITS) zu kennen.

(7) dass Gott den Geist der Prophétie ausgegossen hat ebenso auf
die Propheten, die nach unserem Lehrer Mose kommen sollten, und
dass Er sie gesandt hat, das Zukünftige anzusagen und sein Volk Israel
zu ermahnen (yßluncBarb / nvescevat TVnV).

(8) dass Gott die Toten (MepTBHXt jiwoueu / mertvych ljudej\ Tlö
7X 'ja) wiederbeleben wird (ßocKpecurb / voskresit; nTP) am Tage
des Jüngsten Gerichts.

20 Zur Rolle, die Jehuda Hadassi (12. Jahrhundert), Elija Baçyaçi (Bashya-
tchi) (15. Jahrhundert) und Kaleb Afendopolo (frühes 16. Jahrhundert) in der
Ausprägung der Zehn Glaubensartikel (Prinzipien) gespielt haben, siehe Daniel

Lasker, Byzantine Karaite Thought, in: Meira Polliack (ed.), Karaite
Judaism. S. 505-528, dort S. 521-528.
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(9) dass Gott ein gerechtes Urteil über die Menschen (jnoAflMb /
ljudjam; DIX '3D) spricht und jedem nach dem gibt, was er getan und
verdient hat (no ero 3acjiyraMï> / po ego zaslugam; vVbyü USbl).

(10) dass Gott uns, die wir in der Diaspora (juoflen ruihna / ljudej
plena; mVm ,tP3X) leben, nicht verworfen hat, obwohl wir jetzt unter
Seiner Strafe stehen. Jeder Sohn Israels, der an Gott glaubt, ist
verpflichtet, stets auf Seine Erlösung, die Er durch die Hand Seines Messias

aus dem Hause Davids heraufführt, und die Wiedererrichtung
Seines Tempels zu hoffen und zu warten.

Im Anschluss an diese Artikel schreibt Duvan (S. 65-66): „Die Zehn
Artikel des Glaubens, in denen unsere Religion zusammengefasst ist,
verlangen vollkommenen Glauben an sie und ihnen gemässes Verhalten.

Allein diese Art rationalen Glaubens (ocMbicjieHHoe irhpoßaiiie /

osmyslennoe verovanie) kann als wahrer Glaube (irhpoio hcthhhok) /
veroju istinnojü) betrachtet werden. Wie ein Mensch sein Leben allein
nach der Wahrheit ausrichtet, von der überzeugt ist, so haben uns

unsere Lehrer des Gesetzes verpflichtet, dass jeder Gläubige diese Zehn
Artikel des Glaubens kennen und sie ehrfürchtig (cbsto / svjato) glauben

soll, nicht allein als eine Überlieferung, sondern jedermann soll
sich bemühen, ihre Wahrheit mit seinem eigenen Verstand zu erfassen

(cBOHMt yMOMt nocTHniy rb / svoim umom postignut'). Dazu gibt es

Erklärungen, durch die sie, rationaler Analyse unterzogen (iio;iBcpraH

yMCTBeHHOMy aHann3y / podvergaja umstvennomu analizu), als wahr
bewiesen werden können." Aus Platzmangel in seinem Buch müssen
diese Beweise allerdings zukünftigen Studien der Studierenden überlassen

bleiben, sagt Duvan am Schluss des Kapitels.
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§ 10.

S
niecTa* 3anoB*Ä^

#

ö
VI. He yfniBafl. :nçp',b

s;
r:ö
js B. 'Ito noBcjitnaen. nam. uiecTaa uanuBt/ib?

^ 0. lUecTUJi aanoBliflb jio ue.ifBaerl. iiaan, ne yßoBaTb,

T. e. HC JUUIHTb Ht031! 11 CC.Öfl 0.10 ÖJIlUKHHrO, KaKHMI. 6bl

o' TO un OlJJO CIlOCOÖOM'b.

B. ItcHRoe Jii .iiiiucnie xuann ecu. aaKOHonpoTUBnoe

£5* yöiöcTBo?

^ 0. He ecTb öeaaaKouuoe yÖiäcTBo, Kurfla jornatorb
^ ao3Hn no o6H3anBocTn; Raivb, eanp., cMepieoe na&a3aHie

npecTynnuKa no npnroßopy cyjja, o.in yöieHie Hpara na

^ BoflHt rocyAiipcTuonnott.

2 B. C.ThAyerb .in iionusiaTb »ry uanoBtAb m> öyKBajb-

«Olli. CMUCJl»?

üjj 0. Hfrri», aiy aanoBfcAi. cjitayen» noniiMaTi» in, oßniüp-

^ Hosiii CMiJC.i1> cjoBa: ue TOJbKo yöoßaTb, ho bchkoji oôuAa,

^ ocKopôjeoic, yiiHJKeiiie AtöcTBieMi, ujh cjoBaMu, oahhmt,

5^ cjioBOM'b, BCiiKoe naiiecenie Bpe,ia öjinauieMy Bt TfcJiecHOMi.

Ço ujiii HpaBc.TBeHHOMii oTuouieuin—aanpeniaeTca 3tok) aano-

iNO BiAbH).

?° B. Kanin oÖflaannocTH BUTeRaiorb n:n> 3Tott aanoBliAB?

^ Ü. Mai* aïoli 3anoBf.AU butcructt. oßnaaiiuoc/n» cnocoß-

cTBOBaTb Ki. cuaccniio ôniuKiinn., iioMoran. ki» oö.ier'ieuito

ero HyncAiJ. a noToMy hu oöjmhu:

i) HoAaBaib uoMomb noruöaiomiiMi., iiosioraib ötABUJTb,

LO
O
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3a60THTbCfl 0 BAOBÜX'b H CUpOTaXI. lieOliyiHHX l>, 0 Boi'llII -

Tauin nocJiliAHUXi. 11 yxaauniaTi. :ia doHi.uhiMH.

2) Booßinc oTiiociiTi.cn ci, yiacTicMi. ki. OjiiHtinay u

rysiaiino oöpamaTbca ci. jßniioTHUMii.

3) npoiuuTb namiiMi, Bparain. n iipnMiipnTbcn ci. homo.
B. Eine Kasan oönaaHiiocTi. BUTeKaeTi. um. moil na-

IIOBfflH?

0. Hai. arott 3anout>Aii BUTeKaen. oönaauuocri. cboc

BpeiieimoH atciinTbfnj, n6o toti., kto in. enoe npcsin 11c

Hveiimcn yöiiBaen. cboc iiotomotho.
9tb aaiioirliAb miATBepsKAacTcn c.if,nyiuiiuiMii irijcTaHii

Cb. Ilucanin:

CbiHOBi. napn^a TBoero, ho aioGu \ 7p22 POUX' 7p>'
ÔAUOKHAIO moocio, K(lKb COMOW

T T"

ccC. (II ». M. If, 17).
' ' ' '

Koraa noccjHTCH y reöa njinui i "ly TjriN "TO* "21

jem. ht. aesu-h Banicfl, ne npn- C2ÎÎ n*lîX3 îïriN )31ü iij
tSchhHtc er«. Kauh my.WMenb

eawb tiycmi, Gyùcrm <)ah onr.h

npuiuAcui, nocc.tuaiuiùcM y met,
a Atoßu no Kam ceGn\ aoTosty ^ ^"ri®

: 13H -I5H Z22 rsj})
enj lbvppnxi

ITO npnrueJhuaMU BU fii.uu Hb * ^5 ^'^1"*
aeujii ErnncTCKofi. & UpeBiiBHi.ia, •(T'1' ^
Bon. Bann.. (3 k. M. 19, 33, 34).

He ojKecToqn cepAua T«oer(» u HS l'QSn
Be coaun pysn TBoefl npeai. na- ^TIîO TjT'TS j*Spri
mnui. OpaTOMi. TBoiiMT.; no oTKpoö nnDri ninû
e»y I»yRy TB<,W " Aaä cay iiaaÜMM, ih r,T:nx
CMOTpfl no cro ey»Ali. b^ qeM't v ' "r '.':T
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